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Vollzug des Gesetzes zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen 
(Tiergesundheitsgesetz – TierGesG) und der Verordnung zum Schutz gegen 
die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung - GeflPestSchV); 
Hochpathogenes aviäres Influenzavirus, Subtyp H5N8 bei Wildvögeln in 
Bayern;  
Allgemeinverfügung zur Anordnung der Aufstallungspflicht in Risikogebie-
ten im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab; 
 
Das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab erlässt auf Grund von § 13 GeflPestSchV i.V.m. 
§ 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 TierGesG und Art. 3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst- und Ver-
braucherschutzgesetz (GDVG) folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. In den unter Ziffer 2 genannten Risikogebieten dürfen im Landkreis Neustadt 
a.d. Waldnaab Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, 
Wachteln, Enten oder Gänse (Geflügel) ausschließlich wie folgt gehalten werden 

- in geschlossenen Ställen oder 
- unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen 

Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Ein-
dringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss 
(Schutzvorrichtung). Netze oder Gitter dürfen zur Vermeidung des Kon-
takts zu Wildvögeln nur genutzt werden, wenn sie als Abdeckung nach 
oben eine Maschenweite von nicht mehr als 25 mm aufweisen. 

2. Als Risikogebiete im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab werden festgelegt: 
2.1  Fließgewässer: 

jeweils ein Streifen von ca. 500 m landeinwärts der Uferlinie des Fließgewässers  
Haidenaab von der Landkreisgrenze Gemeinde Trabitz bis zur Querung der B 
470 in der Gemeinde Schwarzenbach. 
 

2.2  Folgende Ortsteile und Ortschaften liegen in den vorstehend genannten Risiko-
gebieten: 

 Ortsteile     Gemeinde 
 Blankenmühle (bei Trabitz)   Trabitz 
 Dießfurt     Pressath 
 Feilershammer    Trabitz 
 Drahthammer (bei Trabitz)   Trabitz 
 Hub bei Pressath    Trabitz 
 Zainhammer (bei Trabitz)   Trabitz 
 Kurbersdorf     Trabitz 
 Trabitz (bei Grafenwöhr)   Trabitz 
 Schmierhof (bei Zintlhammer)  Trabitz 
 Ortsteile     Gemeinde 
 Zintlhammer     Pressath 
 Pressath     Pressath 
 Haigamühle     Pressath 
 Kahr-Mühle     Pressath 
 Troschelhammer    Pressath 
 Walbenhäusl     Schwarzenbach  
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Die Gebietsabgrenzung ergibt sich unter Berücksichtigung des Gewässerkorri-
dores (blaue Schraffierung) und der Einbeziehung von berührten Ortschaften 
aus der beigefügten Karte (rotorange Abgrenzung), die als Anlage Bestandteil 
dieser Allgemeinverfügung ist. 
 

3.  Die Festlegung der Risikogebiete kann jederzeit geändert, ganz oder teilweise 
widerrufen werden. 

 
4.  Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 bis 2 des Tenors getroffenen 

Regelungen wird angeordnet. 
 
5.  Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
 
6.  Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amts-
blatt 

des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab in Kraft. 
 
Hinweise: 
1. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt Neu-

stadt a.d. Waldnaab, Dienstgebäude Am Hohlweg 2, 92660 Neustadt a.d. Wald-
naab am Empfang und nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen wer-
den und sind auf der Internetseite des Landratsamtes Neustadt a.d. Waldnaab 
unter www.neustadt.de abrufbar. 

 
2.  Die Regelungen der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Neustadt a.d 

Waldnaab  vom 01.02.2021 (Anordnung von Biosicherheitsmaßnahmen, Fütte-
rungsverbot für Wildvögel, Verbot von Veranstaltungen) bleiben von dieser All-
gemeinverfügung unberührt und sind weiterhin zu beachten. 
 

3. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 GeflPestSchV hinsichtlich der all-
gemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherken-
nung bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen. 

 
4.  Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zulassung von Geflü-

gelhändlern anhand der Vorlage der entsprechenden Zulassungsbescheide vor 
der Bestellung von Geflügel durch den Tierhalter zu überprüfen. 

  
5.  Nach § 26 Abs. 1 der Viehverkehrsverordnung sind Halter von Hühner, Enten, 

Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Lauf-
vögeln verpflichtet, dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter 
Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurch-
schnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes 
bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen. 

6.  Ordnungswidrig i. S. d. des § 64 Nr. 17 GeflPestSchV und des § 32 Abs. 2 Nr. 3 Tier-
GesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwi-
derhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro 
geahndet werden. 

 
7.  Es können von der zuständigen Behörde nach § 13 Abs. 3 GeflPestSchV Ausnah-

men von der in dieser Verfügung angeordneten Aufstallungspflicht genehmigt 
werden, soweit 
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- eine Aufstallung wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht 
möglich ist, 

- sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere Weise wirk-
sam unterbunden wird, und 

- sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen. 

 
8.  Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im 

Sinne des § 4 Abs. 1 Nr.1 GeflPestSchV an den Landesuntersuchungseinrichtun-
gen sind kostenfrei. 

 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann  
innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage  

erhoben werden. Dies kann schriftlich, zur Niederschrift, oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen1 Form erfolgen. 

 
Die Klage ist beim 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 

 
zu erheben. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
 
 

Neustadt a.d. Waldnaab, 03.03.2021 
 
 
 
Andreas Meier 
Landrat 
 

 
 
 
 

  

http://www.vgh.bayern.de/
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Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 

am 26. September 2021 
 

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

gemäß § 32 Bundeswahlordnung (BWO) 
 

Der Bundespräsident hat mit Anordnung vom 8. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2769) 
als Termin für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag den 26. September 2021 
festgesetzt. 

Gemäß § 32 BWO fordere ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung der 
Wahlvorschläge auf. 

Rechtsgrundlagen 

Für die Durchführung der Bundestagswahl sind insbesondere folgende Rechts-
vorschriften maßgeblich: 

 Bundeswahlgesetz (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 14. November 2020 (BGBl. I S. 2395) geändert worden ist 

 Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), die zuletzt durch Artikel 10 der Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 

Wahlvorschlagsrecht 

Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 BWG von 
Wahlberechtigten eingereicht werden (§ 18 Abs. 1 BWG). Eine Partei kann in jedem 
Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG). 

Einreichungsfrist und -ort 

Die Kreiswahlvorschläge sind beim Kreiswahlleiter frühzeitig, jedoch 

spätestens am 19. Juli 2021 bis 18:00 Uhr, 

schriftlich einzureichen (§ 19 BWG).  

Die Anschriften des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 235 Weiden lauten wie 
folgt: 

Briefanschrift 

Kreiswahlleiterin 

Nicole Hammerl 

Stadt Weiden i.d.OPf. 

Postfach 2555 

92615 Weiden i.d.OPf. 

Haus- und Paketanschrift 

Kreiswahlleiterin 

Nicole Hammerl  

Stadt Weiden i.d.OPf. 

Dr.-Pfleger-Str. 15 

92637 Weiden i.d.OPf. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/index.html
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Die Schriftform ist dann gegeben, wenn die einzureichenden Unterlagen persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sind und beim zuständigen Wahlorgan im Original vorlie-
gen (§ 54 Abs. 2 BWG). Die Schriftform ist durch E-Mail oder Telefax nicht gewahrt. 

Beteiligungsanzeige 

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht 
auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten 
vertreten waren, können als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie  

spätestens am 21. Juni 2021 bis 18:00 Uhr 

dem Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der 
Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. 

In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteili-
gen will. Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, da-
runter dem Vorsitzenden1 oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils 
obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftliche Satzung 
und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße 
Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen Nachweise 
über die Parteieigenschaft nach § 2  
Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden (§ 18 Abs. 2 BWG). 

Die Entscheidung des Bundeswahlausschusses, ob die Vereinigungen, die ihre Beteili-
gung angezeigt haben, für die Wahl als Partei anzuerkennen sind, ist für alle Wahlorgane 
verbindlich (§ 18 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 1. Halbsatz BWG). 

Die Anschriften des Bundeswahlleiters lauten wie folgt:  

Briefanschrift 

Der Bundeswahlleiter 

Statistisches Bundesamt 

65180 Wiesbaden 

 

Haus- und Paketanschrift 

Der Bundeswahlleiter 

Statistisches Bundesamt 

Gustav-Stresemann-Ring 11 

65189 Wiesbaden 

 
Weitere Informationen finden sich im Internetangebot des Bundeswahlleiters: 
https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/informationen-
wahlbewerber.html 

Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 

Die Aufstellung von Bewerbern darf seit 25. Juni 2020 erfolgen. Die Wahl von Vertretern 
für Vertreterversammlungen ist bereits seit 25. März 2020 möglich.  

 

 
1 Die Personenbezeichnungen in diesem Dokument entstammen den entsprechenden Rechtsgrundlagen und betref-

fen Personen jeder Geschlechtsausprägung. 

https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/informationen-wahlbewerber.html
https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/informationen-wahlbewerber.html
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Kreiswahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht werden. 
Sie müssen unter anderem den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das 
Geburtsdatum, den Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers sowie 
den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort, enthalten. Sie sollen fer-
ner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person enthalten (§ 20 Abs. 4 BWG, § 34 Abs. 1 BWO). 

Unterzeichnende 

Der Kreiswahlvorschlag ist von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landes-
verbandes der Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich 
und handschriftlich zu unterzeichnen.  

Hat eine Partei in Bayern keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisa-
tion, so ist der Kreiswahlvorschlag von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsver-
bände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, in gleicher Weise zu unterzeichnen. Die Un-
terschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der 
Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 ent-
sprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt (§ 20 Abs. 2 BWG, § 34 
Abs. 2 BWO). 

Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre 
Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. § 34 Abs. 4 Nr. 3 und 4 BWO 
(siehe Punkt 5.2) gilt entsprechend (§ 34 Abs. 3 BWO). 

Unterstützungsunterschriften 

Für die in § 18 Abs. 2 BWG genannten Parteien (siehe hierzu oben Nr. 4) sind außerdem 
von 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises Unterschriften auf amtlichen Formblättern 
nach Anlage 14 zur BWO zu erbringen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG).  

Gleiches gilt für andere Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen und Einzelbewerber, § 20 
Abs. 3 BWG). 

Die Unterschriften müssen persönlich und handschriftlich geleistet werden. Die Wahlbe-
rechtigung der Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und 
ist bei Einreichung des Wahlvorschlags nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG). Auf einem 
Formblatt kann jeweils nur eine Unterstützungsunterschrift geleistet werden. 

Die Formblätter werden auf Anforderung in der benötigten Stückzahl vom Kreiswahlleiter 
kostenfrei geliefert. Sie können auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitgestellt 
werden. Bei der Anforderung der Formblätter ist dem Kreiswahlleiter Folgendes mitzutei-
len bzw. vorzulegen: 

 Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden 
Bewerbers sind anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, 
dass für den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 
1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle seiner Anschrift 
(Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines 
Postfachs genügt nicht. Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, der 
den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind außerdem bei Parteien deren Na-
men und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 Sätze 2 bis 4 
BWO).  

 Bei Parteien ferner eine Bestätigung, dass die Aufstellung des Bewerbers in einer 
Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach 
§ 21 BWG erfolgt ist (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 Satz 5 BWO). 
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Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert (nach dem Muster der An-
lage 14 zur BWO) eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde beizufügen, dass er im 
Wahlkreis wahlberechtigt ist (§ 34 Abs. 4 Nr. 3 Satz 1 BWO).  

Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand meh-
rere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Kreis-
wahlvorschlägen ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 4 BWO). 

Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung der Bewerber durch eine 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unter-
schriften sind ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 5 BWO). 

Bewerber 

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber 
kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. 
Als Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich er-
teilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich (§ 20 Abs. 1 BWG). 

Als Bewerber kann nur benannt werden, wer am Wahltag 

 Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist,  

 das 18. Lebensjahr vollendet hat und  

 nicht nach § 15 Abs. 2 BWG von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 

 

Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag zudem nur benannt werden, 
wer 

 nicht Mitglied einer anderen Partei ist und  

 in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer 
besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung entsprechend den Bestim-
mungen des § 21 BWG in geheimer Abstimmung hierzu gewählt worden ist. 

Anlagen zum Kreiswahlvorschlag 

Dem Kreiswahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO ist Folgendes beizufü-
gen (§ 34 Abs. 5 BWO): 

 die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 
zur BWO, dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis 
seine Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat, 

 eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der 
Anlage 16 zur BWO, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist, 

 ggf. die erforderliche Zahl an Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigun-
gen des Wahlrechts nach dem Muster der Anlage 14 zur BWO (siehe Nr. 5.2). 

 

Bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien zudem 

 eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber aufgestellt worden ist (nach 
dem Muster der Anlage 17 zur BWO), im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 
BWG auch eine Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte Abstim-
mung,  
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 die nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebene Versicherung an Eides statt 
nach dem Muster der Anlage 18 zur BWO, 

 eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber 
dem Kreiswahlleiter nach dem Muster der Anlage 15 zur BWO, dass er nicht Mit-
glied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist; für die 
Abnahme der Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz 3 BWG entspre-
chend. 

 

Zurücknahme und Änderung von Wahlvorschlägen, Beseitigung von Mängeln 

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange 
nicht über seine Zulassung entschieden ist. Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten 
unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit der Unterzeichner durch 
eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung zurückgenommen 
werden (§ 23 BWG). 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 19. Juli 2021, 18:00 Uhr, kann ein Kreiswahlvorschlag 
nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson und nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder 
die Wählbarkeit verliert. Nach der Entscheidung über die Zulassung des Kreiswahlvor-
schlags ist jede Änderung ausgeschlossen (§ 24 BWG). 

Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter sind etwaige Mängel des Kreiswahlvor-
schlages durch die Vertrauensperson rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einrei-
chungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden (§ 
25 Abs. 2 BWG). Nach der Entscheidung über die Zulassung des Kreiswahlvorschlags ist 
jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen (§ 25 Abs. 3 BWG). 

Formblätter 

Nach Aufstellung des Kreiswahlvorschlags können Formblätter für Unterstützungsunter-
schriften (Anlage 14 zur BWO) beim Kreiswahlleiter angefordert werden (siehe Nr. 5.2). 

Zur Erstellung der übrigen Formblätter (Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO) steht eine 
Webanwendung zur Verfügung. Diese bietet Unterstützung bei der Erstellung der Form-
blätter und hilft Übertragungsfehler zu vermeiden. Die Einrichtung eines Zugangs ist 
beim Kreiswahlleiter möglich (Erreichbarkeit der Geschäftsstelle:  
Tel. 0961/81-3301, E-Mail: wahlen@weiden.de). Alternativ können dort die Formblätter zum 
Selbstausfüllen angefordert werden. 

 
Nicole Hammerl 
Kreiswahlleiterin 
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